
  
Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit 

Schreiben vom 23. Oktober 2018 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Simone Oldenburg, Fraktion DIE LINKE  
 
 
Vorbereitungsdienst für Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung 
(Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger) 
 
und 
 

ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
1. Welche Anzahl von Lehrkräften, die nicht über ein abgeschlossenes 

grundständiges Lehramtsstudium mit Erstem und Zweitem Staats-

examen bzw. über vergleichbare Abschlüsse der DDR verfügen, 

arbeitet im Schuljahr 2018/2019  

a) an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und 

b) an den öffentlichen beruflichen Schulen? 

 

 

 

Die Fragen 1 a) und b) werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Die Datenerhebung und Datenplausibilisierung zu den Lehrkräften für das Schuljahr 

2018/2019 ist noch nicht abgeschlossen. Insofern liegen für das Schuljahr 2018/2019 noch 

keine Ergebnisse vor. 
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2. Welche Anzahl von Lehrkräften ohne Lehrbefähigung hat seit dem 

Schuljahr 2015/2016 an einem berufsbegleitenden Vorbereitungs-

dienst gemäß § 3 Lehrbefähigungsanerkennungsverordnung 

(LehBAVO M-V) teilgenommen (bitte nach Schuljahren getrennt 

angeben)? 

 

 

 

Folgende Anzahl von Lehrkräften ohne Lehrbefähigung hat seit dem Schuljahr 2015/2016 an 

einem berufsbegleitendenden Vorbereitungsdienst gemäß § 3 Lehrbefähigungsanerkennungs-

verordnung (LehBAVO M-V) teilgenommen: 

 

Schuljahr Anzahl Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer 

2015/2016 12 

2016/2017 1 

2017/2018 14 

2018/2019 9 

 

 

 
3. Welche Anzahl von Plätzen für das Absolvieren des Vorbereitungs-

dienstes gemäß § 3 LehBAVO M-V stand bzw. steht in den Jahren 

2015 bis 2018 für Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung zur Verfügung 

(bitte getrennt nach Jahren angeben)? 

 

 

 

Folgende Anzahl von Plätzen für das Absolvieren des berufsbegleitenden Vorbereitungs-

dienstes stand beziehungsweise steht für Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung zur Verfügung: 

 

Schuljahr 01.08. 01.02. Gesamt 

2015/2016 5 11 16 

2016/2017 7 22 29 

2017/2018 25 20 45 

2018/2019 46 - 46 
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4. Welche Anzahl der in Frage 2 genannten Lehrkräfte hat den berufs-

begleitenden Vorbereitungsdienst mit dem Zweiten Staatsexamen 

abgeschlossen (bitte getrennt nach Schuljahren angeben)? 

 

 

 

Folgende Anzahl von Lehrkräften ohne Lehrbefähigung hat unabhängig vom Beginn den 

berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst mit dem Zweiten Staatsexamen abgeschlossen: 

 

 

Schuljahr erfolgreich  

abgeschlossen 

2015/2016 10 

2016/2017 8 

2017/2018 7 

2018/2019 - 

 

 

 
5. Welchen beruflichen Status/Abschluss erreichen Lehrkräfte ohne 

Lehrbefähigung, die den Vorbereitungsdienst gemäß § 3 LehBAVO 

M-V mit dem Zweiten Staatsexamen erfolgreich absolviert haben? 

 

 

 

Gemäß § 3 LehBAVO M-V führt die erfolgreich absolvierte Zweite Staatsprüfung im 

Anschluss an den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst unmittelbar zur Lehrbefähigung. 

 

 

 
6. Sind die in Frage 5 näher bezeichneten Lehrkräfte den Lehrkräften, 

die über den Abschluss eines grundständigen Lehramtsstudiums mit 

Erstem und Zweitem Staatsexamen bzw. über vergleichbare 

Abschlüsse der DDR verfügen, gleichgestellt? 

 

 

 

Gemäß § 13 Absatz 1 des Lehrerbildungsgesetzes schließt der Vorbereitungsdienst mit der 

Zweiten Staatsprüfung ab. Sie befähigt zur Ausübung eines Lehramtes. Abstufungen 

hinsichtlich des Weges zur Zweiten Staatsprüfung, die differenzierend gebraucht werden, sind 

in den einschlägigen Rechtsvorschriften nicht vorgesehen. 
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7. Führt der erfolgreiche Abschluss des Vorbereitungsdienstes gemäß 

§ 3 LehBAVO M-V zu einem Berufsabschluss, der dem Abschluss 

eines grundständigen Lehramtsstudiums mit Erstem und Zweitem 

Staatsexamen bzw. vergleichbaren Abschlüssen der DDR, gleich-

gestellt ist? 

 

 

 

Der erfolgreiche Abschluss des Vorbereitungsdienstes gemäß § 3 LehBAVO M-V führt 

gemäß § 3 Absatz 4 der LehBAVO M-V unmittelbar zur Lehrbefähigung, denn gemäß der 

Verweisung in § 3 Absatz 2 LehBAVO M-V gilt für den berufsbegleitenden 

Vorbereitungsdienst die Lehrervorbereitungsdienstverordnung. Ergänzend wird auf die 

Antwort zu Frage 6 Bezug genommen. 

 

 

 
8. Ist der erfolgreiche Abschluss des Vorbereitungsdienstes gemäß 

§ 3 LehBAVO M-V in allen anderen Bundesländern anerkannt? 

 

 

 

Soweit die Lehrbefähigung, die durch eine Zweite Staatsprüfung erlangt wird, im anderen 

Bundesland anerkannt wird, sollte auch der erfolgreiche Abschluss des Vorbereitungsdienstes 

gemäß § 3 LehBAVO M-V anerkannt werden. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass dies 

Angelegenheit des jeweils anderen Bundeslandes ist. 

 

 

 
9. Welche Anzahl von Lehrkräften ohne Lehrbefähigung wurde 

insgesamt im Schuljahr 2018/2019 mit Stand 28. September 2018 

eingestellt (bitte nach Schulen getrennt angeben)? 

 

 

 

Mit Stand 30. August 2018 wurden 213 Seiteneinsteigerinnen beziehungsweise Seiten-

einsteiger in den Schuldienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum/im Schuljahr 

2018/2019 befristet beziehungsweise unbefristet eingestellt. Eine Auswertung mit Stand 

28. September 2018 liegt nicht vor. Eine Auflistung nach einzelnen Schulen ist aus Gründen 

der Reidentifizierbarkeit nicht möglich. 
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10. Welche Anzahl der in Frage 9 näher bezeichneten Lehrkräfte hat den 

Schuldienst bereits wieder verlassen oder wird ihn nach derzeitigem 

Kenntnisstand bis zum Ende des ersten Halbjahres des Schuljahres 

2018/2019 verlassen? 

 

 

 

Von den in Frage 9 genannten 213 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern hat nach dem 

derzeitigen Stand der Eintragungen im Personalverwaltungssystem eine dieser Personen einen 

Auflösungsvertrag abgeschlossen. 

 

Wie bereits in der Antwort zu Frage 1 dargestellt, ist die Datenerhebung und 

Datenplausibilisierung zu den Lehrkräften für das Schuljahr 2018/2019 noch nicht 

abgeschlossen. Insofern liegt der Landesregierung noch kein entsprechendes Datenmaterial 

vor. 

 

 

 


